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Erklärung zu den Freiheitserklärungen

Liebe FreiBürgerinnen und FreiBürger,

nach reiflicher Überlegung und Abwägung betrachten wir es als derzeit sinnvoller, die Freiheitserklärungen weiter zu sammeln und diese dem System noch nicht zu erkennen zu geben. Wer will, kann natürlich seine Freiheitserklärung „seinen“ BRD-Systemverwaltungen vor Ort selbst offenbaren, was schon etliche getan haben.

Auch wollen sich immer mehr FreiBürger durch ein LichtlanD-Schild am Haus oder an der Wohnung zum Erkennen geben. Hierfür haben wir eine Bestellmöglichkeit bei uns im Shop unter 'LichtlanD-Schild' eingestellt.

Die staats- und völkerrechtlichen Erklärungen wurden von LichtlanD 2012

stellvertretend und treuhänderisch für das Deutsche Volk offenbart.

Diesen wurde und konnte nicht durch das BRD-UN-System widersprochen werden.

Es besteht vorerst kein Bedarf, jetzt schon jeden FreiBürger offenzulegen.

Dennoch stärkt natürlich jede neue Freiheitserklärung den Weg des Deutschen Volkes in die Freiheit und wird im Äther oder in der Quantenebene, also der Seelen-Ebene gespeichert.

Auf diese Seelen-Ebene kann dann jede Seele zugreifen, sobald sie beginnt zu erwachen, wofür alle LichtlänDer kommunikativ und liebevoll sorgen (Ziel: 144.000).

Jeder FreiBürger ist auch Synarch und jeder kann für LichtlanD handeln.

Das System hat durch unsere Aufstellung als Synarchie viele viele freie Seelen und keinen Angriffspunkt mehr, obwohl es versucht, „UR“-LichtlanD mit Willkür und Gewalt weiterhin zu qäulen. Dies nehmen wir auf uns und senden den BRD-Gewaltmenschen Liebe und Licht durch Gebet und Segen bis zu ihrer Läuterung.

Die angehängten FreiBürger-SeelenRechte zeigen, was wahres und göttliches Recht und Gerechtigkeit ist und jeder kann diese für sich in seiner Kommunikation verwenden.

Gegen dieses Recht fehlt dem System jedes Gegenargument und durch unsere Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit wird dieses System auch geläutert werden.

An dieser Stelle sei empfohlen, sich die Rede des Papstes vor dem Bundestag von 2011 auf unserer I-Seite anzuschauen. Dort hat sich die Wahrhaftigkeit ganz von alleine offenbart. Gott wirkt also kräftig im Hintergrund und hilft uns bei der völligen Entlarvung des Systems, auch und besonders durch dessen Selbstentlarvung, sei es in Bezug auf die Staats- oder auf die Glaubenssysteme.

Je mehr wir also in Liebe und Licht den Äther weiter aufladen,

desto mehr wird sich das System selbst zerstören.

Es hat schon längst verloren, es fehlt ihm nur die lichtvolle Erkenntnis.

Schenken wir hierfür ALLEN unsere Liebe und unseren Segen.
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Wir sind Seelen und haben einen Menschen

Seelen sind nur Gott Rechenschaft schuldig

Seelen sind unantastbar, ebenso der Seelen-Geist

daraus folgt, daß auch der Körper dieser Seele, also der Mensch als Hülle, unantastbar ist

dies sind göttliche Rechte

und insbesondere die Religion (= Rückbindung an Gott)

eines beseelten Menschen

ist ebenso unantastbar

gleichzeitig sind diese selbst in den allgemeinen Menschenrechten geregelt.

[Siehe sogar Wikipedia]

Als Menschenrechte werden subjektive Rechte bezeichnet, die jedem Menschen gleichermaßen zustehen. Das Konzept der Menschenrechte geht davon aus, dass alle Menschen allein aufgrund ihres Menschseins mit gleichen Rechten ausgestattet und dass diese egalitär begründeten Rechte universell, unveräußerlich und unteilbar sind.

Die Idee der Menschenrechte ist eng verbunden mit dem Humanismus und der im Zeitalter der Aufklärung entwickelten Idee des Naturrechtes.

Das Bestehen von Menschenrechten wird heute von fast allen Staaten prinzipiell anerkannt.

Menschenrechte werden heute gewöhnlich als Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat zum Schutz seiner Freiheitssphäre verstanden. Weil aber Menschenrechte auch von dritter Seite bedroht werden, wird davon ausgegangen, dass außerdem zu jedem Menschenrecht eine staatliche Schutzpflicht gehört, mit der erst ein Menschenrecht vollständig verwirklicht werden kann. Durch die Ratifizierung von internationalen Menschenrechtsabkommen sowie durch deren Verankerung in ihren nationalen Verfassungen verpflichten sich die Staaten, die Grundrechte und Völkerrechte zunehmend umzusetzen, als einklagbare Rechte auszugestalten.

Wesen der Menschenrechte

Universalität

Universalität im Menschenrecht steht für Allgemeingültigkeit. Das heißt, dass Menschenrechte überall für alle Menschen gültig sind. Damit die erste subjektive Bedeutung praktisch realisierbar ist, muss die zweite intersubjektive Bedeutung erfüllt werden: Die Anerkennung des Menschenrechtes und dessen Geltung für jeden Menschen. Dabei ist jeder Mensch dazu verpflichtet, die Menschenrechte seiner Mitmenschen zu respektieren. Denn wenn sich jemand auf die Menschenrechte beruft, aber diese in der Mitwelt nicht anerkannt werden, ist die Berufung eines jeden Menschen auf dieselben Menschenrechte zum Schutze seiner elementaren Interessen, nicht erfüllt worden. Deshalb werden tragfähige und rechtliche Instrumente gebraucht, um die allgemeingültige Anerkennung der Menschenrechte zu garantieren. Dabei sind alle Staaten, die der UNO beigetreten sind, dazu verpflichtet worden, die Menschenrechte in ihren nationalen Rechtssystemen zur vollen Geltung zu bringen.

Egalität

Egalität ist die Bezeichnung für Gleichheit. In Deutschland ist die Egalität ein verfassungsmäßiges Recht, welches nach Artikel 3 Absatz 1 jedem Menschen die Menschenrechte gleichermaßen garantiert. So ist jeder Mensch vom Gesetz gleich, und im Geschlecht gleichberechtigt. Es darf also niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder wegen seiner Behinderung benachteiligt oder bevorzugt werden.

Unteilbarkeit

Ergänzend zum Grundsatz der Universalität der Menschenrechte wird auch der Anspruch ihrer Unteilbarkeit erhoben. Menschenrechte müssen demnach stets in ihrer Gesamtheit verwirklicht sein. Eine Umsetzung von Freiheitsrechten ist nicht möglich, wenn nicht gleichzeitig das Recht auf Nahrung verwirklicht ist. Umgekehrt geht die Verletzung wirtschaftlicher oder kultureller Rechte, etwa Zwangsvertreibung, Verbot von Sprachen oder Entzug von Lebensgrundlagen, in der Regel auch mit der Verletzung bürgerlicher und politischer Rechte einher.

Anspruch und Rechte der FreiBürger von LichtlanD

Der Freistaat LichtlanD und seine FreiBürger beanspruchen auf Basis der Göttlichen Rechte (Naturrecht) die allgemeinen Menschenrechte und insbesondere das Recht auf die uneingeschränkte und unverletzliche Ausübung ihrer Religion für ihre Rückfindung zu Gott (=Rückbindung an Gott).

Diese Religion verbietet die Teilnahme an Mord und Totschlag sowie an Kriegshandlungen, sei es in direkter oder indirekter Form, außer zur unmittelbaren Selbstverteidigung. Dieses Verbot gilt auch für völkermordgleiche Versklavungshandlungen (auch Verwaltung jeder Art) und die Mißachtung der menschlichen Unversehrtheit. Da die sog. Bundesrepublik Deutschland (BRD) diese Grundsätze verletzt und viele weitere Menschenrechtsverletzungen offenkundig begeht, wird seit dem 12.12.2008 eine Unterordnung der FreiBürger von LichtlanD mittels Unabhängigkeitserklärung für alle Zeit und Ewigkeit aufgelöst. 

Ein späterer Anschluß an ein BRD-Nachfolgesystem, das die Göttlichen Rechte voll beachtet, ist in der Zukunft jederzeit wieder möglich.

Verfolgungen von FreiBürgern von LichtlanD sowie die Verletzung der Territorialherrschaft von LichtlanD sind jeweils Menschenrechtsverbrechen sowie Kriegshandlungen und selbst nach dem BRD-Völkerstrafgesetzbuch §§ 5, 6 und 7 strafbar. Dies leitet sich auch ab aus dem BRD-Grundgesetz, das sich nach Art. 25 dem Völkerrecht unterordnet und in Art. 4 die ungestörte und unverletzliche Religionsausübung verankert.

Lebensräume sind Kirchen

Die Lebensräume aller FreiBürger der Freistaatlichen Religionsgemeinschaft LichtlanD stehen dem Status der Kirchen gleich, sind also Kirchen zur Ausübung ihrer Religion und das dortige Eigentum oder Besitz ist unverletzlich. Sogenannte Verwaltungshandlungen und selbst richterliche Handlungen des BRD-Systems gegen diese kirchlichen Lebensräume sind Menschenrechtsverbrechen und Kriegshandlungen.

Auch jegliche Anwendung von Zwang oder Androhung von Gewalt gegen den Freistaat LichtlanD und seine FreiBürger sind aufgrund der Unabhängigkeit von jeglichem anderen System (z. B. der BRD/EU) vollzogene Menschen-rechtsverbrechen. Von der BRD/EU behauptete „gesetzliche Verwaltungs-handlungen“ sind immer von vornherein illegale Willkür und Kriegshandlungen gegen LichtlanD. Dies gilt selbst für Handlungen gegenüber ihren eigenen BRD/EU-Bewohnern, die sich aufgrund ihrer religiösen Einstellung nicht am Mord und Totschlag sowie sonstigen Menschenrechtsverbrechen des BRD/EU-Systems beteiligen und dennoch illegal zu Zahlungen an dieses System gezwungen werden.

Auf die religiös begründeten Gelübde der/s FreiBürger/s von LichtlanD unter obiger Adresse, xxxxxxxxxx FH z. LD / xxxxxxxxxx FF z. LD, zum Verzicht auf jegliches Einkommen und Besitz bis zum Untergang des BRD-Systems wird ausdrücklich hingewiesen.

Diese Rechtsbelehrung gilt auch rückwirkend auf den 12.12.2008 und kann im Falle einer bereits erfolgten Verletzung der Rechte der vorgenannten beseelten Menschen durch Entschuldigung und Wiedergutmachung durch die nachfolgende/n Person/en geheilt werden.

Bestätigung des Erhalts/der Übergabe dieser Rechtsbelehrung an:

….................................................................................................................................

Datum und Unterschrift

….................................................................................................................................

